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RS OGH 1995/3/29 9ObA28/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1995

Norm

ASVG §135 Abs1 Z3

Rechtssatz

Dem Patienten steht nur das im konkreten Fall notwendige und wirtschaftlichste Heilmittel zu. Dem Chefarzt einer

Krankenkasse als berufenen Kontrollorgan kommt daher eine besondere Vertrauensstellung und als oberste

medizinische Instanz eine besondere Verantwortlichkeit zu.

Entscheidungstexte

9 ObA 28/95
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